
1354 der Beilagen zu denStenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. CP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1093 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Verfassungs

gerichtshofgesetz geändert wird 

Der gegenständliche Entwurf einer, Novelle zum 
Verfassungsgerichtshofgesetz steht im Zusammen
hang mit der Bundes-V erfassungsgesetz-Novelle 
1988, .' BGBI. Nr.685, durch die unabhängige 
Verwaltungssenate in den Ländern eingerichtet 
wurden. 

Durch die vorgeschlagene Novelle zum Verfas
sungsgerichtshofgesetz soll dem Umstand Rech
nung getragen werden, daß ab 1. Jänner 1991 
Beschwerden wegen der Ausübung unmittelbarer 
verwaltungs behördlicher Befehls- und Zwangsge
walt von der Zuständigkeit des Gerichtshofes 
ausgenommen sind und darüber hinaus die 
unabhängigen Verwaltungssenate das Recht haben, 
generelle Normen, die sie in ihrem Verfahren 
anzuwenden haben, vor dem Verfassungsgerichts
hof anzufechten. 

Der Verfassungsausschuß hat zur V orbehand
lung der Regierungsvorlage am 15. November 1989 
einen Unterausschuß eingesetzt, dem von der 
Sozialistischen Partei die "Abgeordneten Dipl.-Kfm. 
Dr. Johann Bau e r, Dr. G rad.is c h n i k, Dr. 

Elmecker 

Berichterstatter 

Müll e r, Mag. Dr. Ne i d hart und P ill e r, von 
der Österreichischen Volkspartei die Abgeordneten 
Dr. Er mac 0 r a, Dr. E t t m a y er, Dr. G raff, 
Dr. K hol und' K iss, von der Freiheitlichen Partei 
Österreichs die Abgeordnete Dr. Helene Par t i k -
P abi e sowie von den Grünen der Abgeordnete 
S moll e angehörten. 

Der Unterausschuß hat insgesamt zwei Sitzungen 
abgehalten. 

Am 22. Mai 1990 hat der Obmann des Unteraus
schusses Abgeordneter Dr. G rad i s c h n i k über 
das Ergebnis der Unterausschußverhandlungen im 
Verfassungsausschuß berichtet. 

Nach Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. 
Helene Par t i k - P abi e, Dr. K hol und Dr. 
Er mac 0 r a hat der Verfassungsausschuß einstim
mig beschlossen, dem Hohen' Hause die Annahme 
des Gesetzentwurfes zu empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den An
t rag, der' Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (1093 
der Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1990 05 22 

Dr. Schranz 

Obmann 
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